
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/5/26 5Ob1022/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1992

Norm

MRG §16 Abs1 Z3

MRG §20 Abs1 Z1 litb

Rechtssatz

Bei den Beträgen für jene Objekte des Hauses, die der Vermieter (selbst) benützt, es handelt sich um

verrechnungsp ichtige Einnahmen (§ 20 Abs 1 erster Satz MRG in Verbindung mit § 18 MRG), die nicht mit den

Eigenmitteln im Sinne des § 16 Abs 1 Z 3 MRG vermengt werden dürfen.
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